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§ 24 Stmk. BauG Bauverhandlung
 Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

(1) Die Behörde kann über ein Ansuchen eine mündliche Bauverhandlung durchführen und mehrere

Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Im Rahmen

der Bauverhandlung hat ein Ortsaugenschein stattzufinden.

(2) Die Behörde hat sich bei allen diesen Verfahrensanordnungen von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit,

Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu lassen.

(3) Die bei der Verhandlung aufgelegten Projektsunterlagen sind mit einem Sichtvermerk (Vidierung) zu versehen.

(4) Benötigt ein bewilligungsp:ichtiges Vorhaben gemäß § 19 eine Genehmigung nach den gewerberechtlichen

Vorschriften über Betriebsanlagen (§§ 74 < Gewerbeordnung 1994), so soll auf Antrag des Bauwerbers die

Bauverhandlung gleichzeitig mit der Verhandlung nach der Gewerbeordnung durchgeführt werden.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 78/2003
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